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Aufgaben der Lehrerkonferenz 

Die Aufgaben der Lehrerkonferenz beschreibt § 68 des Schulgesetzes. 

Die Lehrerkonferenz berät und entscheidet unter anderem über 

 Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und die Aufstellung von Stunden-, Auf-

sichts- und Vertretungsplänen  

 Grundsätze für die Verteilung der Sonderaufgaben auf Vorschlag der Schulleiterin oder 

des Schulleiters 

 Grundsätze für die Lehrerfortbildung auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schullei-

ters 

 Vorschläge an die Schulkonferenz zur Einführung von Lernmitteln 

 Angelegenheiten, die ausschließlich oder überwiegend unmittelbar die Lehrerin-

nen und Lehrer und das pädagogische und sozialpädagogische Personal betref-

fen. 

 Weiter wählt die Lehrerkonferenz ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Schulkonfe-

renz. Die gewählten Kolleginnen und Kollegen sind verpflichtet, die Wahl anzunehmen, 

außer es gibt gewichtige Gründe für eine Ablehnung. Gewählt werden können auch pä-

dagogische oder sozialpädagogische Fachkräfte (vgl. § 58 Schulgesetz).  

 die Lehrerkonferenz hat ein Anhörungsrecht bei der Bestellung einer Ansprechpartnerin 

für Gleichstellungsfragen (AfG) durch die Schulleitung  

 Die Lehrerkonferenz kann die Einrichtung von Teilkonferenzen beschließen und ihnen 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ganz oder teilweise übertragen. 

Wichtig:  

Die Schulleiterin/der Schulleiter ist an die Entscheidungen der Lehre r-

konferenz gebunden und muss diese umsetzen, bzw. der  Schulkonferenz 

zur Entscheidung vorlegen. 

 

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, gebe ich gerne Auskunft. 

Freundliche Grüße  

Marga Bourceau                                                                                                            03/2017 
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